Hebammen im Land Sachsen-Anhalt

Liebe Frauen, liebe werdende Eltern,
in den kommenden Wochen und Monaten wird Ihr gewohntes Leben viel Veränderung erfahren. Neben der Freude über ihr Baby hegen Sie wahrscheinlich den Wunsch, Ihrem Kind einen optimalen Start ins Leben zu ermöglichen.
Seit Jahrhunderten stehen den Frauen und Familien in dieser Situation Hebammen beratend und helfend zur Seite. Diese Hebammenhilfe umfasst die Beratung und Betreuung während der Schwangerschaft, der Geburt, des Wochenbettes und der Stillzeit. Hebammen unterstützen Sie im Aufbau einer innigen Eltern-Kind-Beziehung, die für einen guten Schwangerschaftsverlauf und die künftige Entwicklung des Kindes von großer Bedeutung ist. 
Die Hebamme hilft Ihnen, körperliche und emotionale Veränderungen in der Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt zu erkennen und diese in ein harmonisches Gleichgewicht zu bringen.
Alle Hebammen arbeiten nach den Richtlinien des Hebammengesetzes von 1985 und der Berufsordnung des jeweiligen Bundeslandes, die den Aufgabenbereich einer Hebamme bezüglich der Betreuung einer regelrechten (d.h. normalen) Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes regeln. Die Hebammen bieten qualitativ hochwertige

Leistungen im Rahmen des Leistungskataloges der Gesetzlichen Krankenversicherung an und orientieren sich am aktuellen Stand des Hebammenwissens.
Falls es zu einer Abweichung vom regelrechten Verlauf kommt, zieht die Hebamme eine Frauenärztin/einen Frauenarzt oder eine Kinderärztin/einen Kinderarzt zu Ihrer Betreuung hinzu. 
Wichtig ist für Sie zu wissen: 
Als krankenversicherte Schwangere und Mutter haben Sie einen gesetzlichen Anspruch auf Hebammenhilfe!
Folgende Leistungen werden von Hebammen angeboten und verantwortlich übernommen:

Schwangerschaftsvorsorge und -betreuung

In der Schwangerschaft haben Sie die Möglichkeit, sich von einer Hebamme regelmäßig und durchgehend beraten und begleiten zu lassen. Sie bietet die folgende Unterstützung und Betreuung an:
· Beratung der Schwangeren

· Vorsorgeuntersuchungen

· Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden
(  Die Krankenkassen bezahlen zwölf Beratungen während der Schwangerschaft.

Außerdem bieten Hebammen Geburtsvorbereitungskurse an. 

· Sie lernen Atem- und Entspannungsübungen kennen
· Sie können günstige Gebärpositionen erproben 
· Sie erhalten wichtige Informationen zur Schwangerschaft, zur Geburt und zum Wochenbett 
· Sie haben die Möglichkeit, sich mit anderen Frauen und Paaren auszutauschen, die sich wie Sie auf die Geburt Ihres Kindes vorbereiten.
· dieser Kurs erfolgt in einer Gruppe bzw. auf ärztliche Anordnung als Einzelunterweisung

(  Der Geburtsvorbereitungskurs wird für die Schwangere von den Krankenkassen bezahlt.
Geburtshilfe

Insbesondere bei jeder Geburt muss laut Hebammengesetz zwingend eine Hebamme anwesend sein! Es gibt unterschiedliche Gebär-Orte, an denen Sie jeweils die Betreuung und Begleitung einer Hebamme in Anspruch nehmen können. 

· Geburt in der Klinik: Während der Geburt werden Sie von angestellten Hebammen im Kreißsaal betreut.
· Ambulante Geburt: Die Geburt erfolgt in der Klinik, die Sie (abhängig von Ihrem gesundheitlichen Zustand) nach einigen Stunden verlassen. Im Wochenbett werden Sie von einer freiberuflichen Hebamme betreut oder einer Hebamme, die sowohl angestellt als auch freiberuflich arbeitet.
· Beleg-Geburt: Eine von Ihnen gewählte freiberufliche Hebamme begleitet sie zur Geburt in die Klinik und betreut sie dort. Nach der Geburt (Wochenbett) sorgt diese weiter für Sie. Diese Möglichkeit wird nicht überall und nicht an jeder Klinik angeboten.
· Geburt in einem Geburtshaus oder einer Praxis: Eine von Ihnen gewählte freiberufliche Hebamme betreut Sie während der Schwangerschaft und während der Geburt, welche in einem Geburtshaus oder in der Praxis der Hebamme stattfinden kann. Die Wochenbettbetreuung erfolgt meist durch dieselbe Hebamme zu Hause.
· Hausgeburt: Eine von Ihnen gewählte freiberufliche Hebamme betreut Sie während der Schwangerschaft und während der Geburt, welche nach Vorabsprache und Planung bei Ihnen zuhause stattfindet. Die Wochenbettbetreuung erfolgt durch dieselbe Hebamme zu Hause.
(  Die fachliche Begleitung, Betreuung und Unterstützung der Hebamme bei der Geburt wird – unabhängig davon, wo sie stattfindet – von den Krankenkassen bezahlt.
Betreuung nach der Geburt (Wochenbett) und während der Stillzeit

Die Hebamme, die Sie betreut, begleitet Sie über eine längere Zeit und unterstützt Sie in der neuen Aufgabe als Mutter/Vater mit Ihrem neuen Baby. Sie bietet die folgenden Fachleistungen im Rahmen eines Hausbesuches an:
· Beobachtung und Unterstützung der Rückbildungsvorgänge und der Heilungsvorgänge nach der Geburt

· Beobachtung des Neugeborenen, insbesondere im Hinblick auf die Abheilung des Nabels

· Unterweisung in der Säuglingspflege und -ernährung
· Unterstützung beim Stillen und bei Stillstörungen bis zum Ende der Stillzeit

· Unterstützung der Mutter-Kind- bzw. Eltern-Kind-Beziehung
· Anleitung zur Wochenbettgymnastik

(  Bis zum zehnten Tag nach der Geburt haben Sie Anspruch auf eine fachliche Betreuung durch die Hebamme bei sich Zuhause: 10 Hausbesuche täglich nach der Geburt und weitere 16 Hausbesuche bis zur 8. Woche nach der Geburt. Darüber hinaus können je nach Bedarf auch danach noch insgesamt vier Beratungsgespräche stattfinden. Falls Schwierigkeiten, insbesondere beim Stillen auftreten, zahlen die Krankenkassen auch weitere Hausbesuche.
Außerdem bieten Hebammen Gruppenkurse zur Rückbildungsgymnastik an, zu denen Sie Ihr Baby mitbringen können und folgende Vorteile genießen können:
· Stärkung der Beckenbodenmuskulatur

· Vorbeugung von Blasenschwäche und nachfolgender Stress-Inkontinenz

· Erfahrungsaustausch mit anderen Müttern

(  Die Rückbildungsgymnastik wird ebenso von den Krankenkassen für Sie bezahlt.
Hebammenhilfe kann von jeder Frau in Anspruch genommen werden. 
Die Hebammen rechnen ihre Leistungen basierend auf dem Vertrag über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach §134a SGB V (gültig ab 01.08.2007) direkt mit den Gesetzlichen Krankenkassen ab. 
Bei Selbstzahlern erfolgt die Abrechnung nach der jeweiligen Landesverordnung über die Gebühren für Selbstzahler. 

Entsprechend dem Vertrag über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach §134a SGB V in Anhang 1, §4(1) müssen die von der Hebamme erbrachten Leistungen und Auslagen von der Versicherten durch ihre Unterschrift bestätigt werden (Versichertenbestätigung). 
Hebammenliste von Sachsen-Anhalt

Um eine Betreuung durch eine Hebamme bzw. ihre Hebammenhilfe sollten Sie sich möglichst frühzeitig bemühen. Dabei kann Ihnen die auf dieser Webseite präsentierte Hebammenliste als Orientierung dienen.
In der Hebammenliste finden Sie die Namen, Anschriften und Telefonnummern sowie die Abkürzungen der Leistungen, die die Hebammen anbieten. Aufgeführt sind alle Hebammen, die sowohl im Deutschen Hebammenverband e.V. (DHV) als auch aktives Mitglied des Landeshebammenverbandes Sachsen-Anhalt e.V. sind.

Bitte beachten Sie bei der Durchsicht der Hebammenliste, dass Sie für Ihre Beratung und Betreuung je nach geografischer Distanz auch Hebammen benachbarter Landkreise und Städte in Ihre Auswahl einbeziehen können!

